
  

 

Hinweise:  Eine Einsichtnahme des vertraulichen Teils o. g. Antwort ist für Mitglieder des Landtages in der 

Landtagsverwaltung ‐ Akteneinsichtnahmeraum ‐ nach Terminabsprache möglich. 

 

Die Drucksache  steht  vollständig digital  im  Internet/Intranet  zur Verfügung. Die Anlage  ist  in 

Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader. 

Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen‐Anhalt erfolgen. 
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öffentlich

Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Henriette Quade (DIE LINKE) 

 

 

Reichsbürger Karl Burghard B./Druide „Burgos von Buchonia“ 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/255 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Inneres und Sport ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Dr. Tamara Zieschang 

Ministerin für Inneres und Sport  
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in die Reichsbürgerszene in Sachsen-Anhalt noch öffentlichkeitswirksame Aktivitäten 

der Person festgestellt werden . 

Frage 7: 

Wurden bzw. werden Ermittlungen gegen Karl Burghard B. in den Jahren von 

2016 bis heute wegen welcher Straftatbestände geführt? Bitte aufschlüsseln 

nach Datum, Ort, Anzahl Tatbeteiligter, Tatbestände und gegebenenfalls 

Begehungsweise. In welchem Stand befinden sich diese Verfahren? 

Antwort auf Frage 7: 

Die Mitteilung vorliegender Erkenntnisse ist der Landesregierung in dem für die 

Öffentlichkeit einsehbaren Teil der Beantwortung der Kleinen Anfrage aus 

Geheimhaltungsgründen nicht möglich . Zur Begründung wird auf die Vorbemerkung 

der Landesregierung zu dieser Kleinen Anfrage verwiesen . 

Die vollständige Antwort der Landesregierung muss deshalb als Verschlusssache „VS

NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" eingestuft werden. Sie kann bei der 

Geheimschutzstelle des Landtages nach Maßgabe der Geheimschutzordnung des 

Landtages eingesehen werden. 

Frage 8: 

Wurden durch Karl Burghard Bangert nach bisherigen Erkenntnissen weitere 

Straftaten in Sachsen-Anhalt geplant und wenn ja, welche? 

Antwort auf Frage 8: 

Zu allen der Landespolizei bzw. den Staatsanwaltschaften des Landes Sachsen-Anhalt 

vorliegenden Erkenntnissen zu strafbaren Handlungen des Karl Burghard B. werden 

immer Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Die Mitteilung weiterer Erkenntnisse ist der Landesregierung in dem für die 

Öffentlichkeit einsehbaren Teil der Beantwortung der Kleinen Anfrage aus 

Geheimhaltungsgründen nicht möglich. Zur Begründung wird auf die Vorbemerkung 

der Landesregierung zu dieser Kleinen Anfrage verwiesen . 



Die vollständige Antwort der Landesregierung muss deshalb als Verschlusssache „VS

NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" eingestuft werden . Sie kann bei .der 

Geheimschutzstelle des Landtages nach Maßgabe der Geheimschutzordnung des 

Landtages eingesehen werden . 

Frage 9: 

Fanden im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Karl Burghard B. 

Durchsuchungen statt? Bitte nach Ort, Landkreis/kreisfreier Stadt und Datum 

· aufschlüsseln und Grund der Durchsuchung aufschlüsseln. 

Frage 10: 

Fanden gegenüber Karl Burghard B. in den Jahren von 2016 bis heute 

Gefährderansprachen statt? Bitte nach Datum, Ort, Landkreis/kreisfreier Stadt 

und Grund der Gefährderansprache aufschlüsseln. 

Frage 11: 

Verfügt Karl Burghard Bangert über eine Waffenbesitzkarte sowie über eine 

Schusswaffe und/oder Munition? Wenn ja, welche Angaben kann die 

Landesregierung zu Art und Menge der Schusswaffen und/oder Munition 

machen? 

Frage 12: 

Soweit Karl Burghard B. nicht mehr über eine Waffenbesitzkarte verfügt, wurde 

ihm diese entzogen und wenn ja, wann und aus welchem Grund? 

Antwort auf die Fragen 9 bis 12: 

Die Fragen 9 bis 12 werden zusammenhängend beantwortet. 

Die Mitteilung vorliegender Erkenntnisse ist der Landesregierung in dem für die 

Öffentlichkeit einsehbaren Teil der Beantwortung der Kleinen Anfrage- aus 

Geheimhaltungsgründen nicht möglich . Zur Begründung wird auf die Vorbemerkung 

der Landesregierung zu dieser Kleinen Anfrage verwiesen. 



Die vollständige Antwort der Landesregierung muss deshalb als Verschlusssache „VS

NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH" eingestuft werden. Sie kann bei der 

Geheimschutzstelle des Landtages nach Maßgabe der Geheimschutzordnung des 

Landtages eingesehen werden. 

Frage 13: 

Welche Veranstaltungen am Steinkreis sind der Landesregierung bekannt? Bitte 

aufschlüsseln nach Datum, Titel der Veranstaltung, Anzahl der Teilnehmenden, 

aus welchen Bundesländern/Landkreisen/kreisfreien Städten haben Personen 

an den Veranstaltungen teilgenommen und welchen Organisationen waren diese 

gegebenenfalls zuzurechnen? 

Antwort auf Frage 13: 

Erkenntnisse zu Veranstaltungen am „Steinkreis" liegen der Landesregierung nicht vor. 

Frage 14: 

Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Finanzierung des 

Steinkreises vor? 

Antwort auf Frage 14: 

Der Landesregierung liegen Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung nicht vor. 

Frage 15: 

Wurde die Kommune im Vorfeld der Veranstaltungen am Steinkreis durch den 

Verfas_sungsschutz informiert und/oder beraten und wenn ja, wann? 

Antwort auf Frage 15: 

Nein. Auf die Antwort auf Frage 13 wird verwiesen. 


